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(3) Der Rat der kooperativen Einrichtung nimmt 
den Bericht der jährlichen Revision über die Wirt
schaftstätigkeit der kooperativen Einrichtung ent
gegen und kontrolliert die Erfüllung der Auflagen 
des Revisionsorgans des Kreises.

26. Die kooperative Einrichtung erarbeitet auf der 
Grundlage staatlicher Planaufgaben und Kennzif
fern in Abstimmung mit den Plänen der beteiligten 
LPG und VEG ihren Betriebsplan. Sie geht dabei 
von fortschrittlichen, wissenschaftlich begründeten 
Formen und Methoden der Organisation der Pro
duktion aus und sichert das ständige Anwachsen der 
Produktionsergebnisse in hoher Qualität mit ge
ringstem Aufwand an Arbeit und Mitteln. Der Be
triebsplan ist nach Abstimmung mit den beteiligten 
LPG und VEG und Beratung in der Belegschafts
versammlung vom Rat der kooperativen Einrich
tung zu beschließen und dem Rat des Kreises zur 
Bestätigung vorzulegen.

27. (1) Die kooperative Einrichtung regelt ihre Ver- 
sorgungs- und Absatzbeziehungen durch den Ab
schluß von Wirtschaftsverträgen.
(2) Für die Gestaltung der Versorgungs- und 
Absatzbeziehungen zwischen der kooperativen Ein
richtung und den beteiligten LPG und VEG gelten 
das Vertragsgesetz und seine Durchführungsver
ordnungen, sofern kooperative Einrichtungen der 
Pflanzen- und Tierproduktion und agrochemischen 
Zentren in den Grundsätzen der Vertragsbeziehun
gen entsprechend Ziff. 23 Buchst, d keine anderen 
Vereinbarungen treffen.

28. Die kooperative Einrichtung wirkt aktiv an der 
planmäßigen Gestaltung der gesellschaftlichen Ent
wicklung des Territoriums mit und beteiligt sich 
an gemeinsamen Maßnahmen zur Entwicklung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen.

IV.
Die Rechte und Pflichten 

der in der kooperativen Einrichtung Beschäftigten

29. (1) Das Arbeitsverhältnis der in der kooperativen 
Einrichtung Beschäftigten wird begründet
— für delegierte Mitglieder der LPG durch eine 

schriftliche Delegierungsvereinbarung zwischen 
dem Genossenschaftsmitglied und dem Leiter 
der kooperativen Einrichtung auf der Grund
lage des Delegierungsbeschlusses der Mitglieder
versammlung der LPG,

— für delegierte Arbeiter und Angestellte durch 
Neuabschluß des Arbeitsvertrages (über die vom 
delegierenden Betrieb weiterhin zu gewähren
den Leistungen — Betriebswohnung, Gartenland 
usw. — wird zwischen dem Beschäftigten, dem 
Direktor des delegierenden Betriebes und dem 
Leiter der kooperativen Einrichtung eine schrift
liche Vereinbarung abgeschlossen),

— für andere Werktätige durch den Abschluß eines 
Arbeitsvertrages mit dem Leiter der koopera
tiven Einrichtung.

(2) In der Delegierungsvereinbarung bzw. im 
Arbeitsvertrag sind die Rechte und Pflichten 
(Arbeitsaufgaben, Arbeitsort, Vergütung, Dauer 
des Erholungsurlaubs) der Beschäftigten konkret 
festzulegen. Für die vorübergehende Übertragung 
einer anderen Arbeit und für die Änderung der

vereinbarten Arbeitsbedingungen gelten das Gesetz
buch der Arbeit und andere arbeitsrechtliche Be
stimmungen sowie die kollektivvertraglichen Rege
lungen.

(3) Die Delegierung von Arbeitern, Angestellten 
und Genossenschaftsmitgliedern durch die beteilig
ten LPG und VEG zur Arbeit in die kooperative 
Einrichtung erfolgt unbefristet. Die Delegierung 
erfordert die Zustimmung des Beschäftigten.
(4) Zur Lösung der Arbeitsaufgaben bei Kampag
nen oder in Arbeitsspitzen können Arbeiter und 
Genossenschaftsmitglieder befristet in die koopera
tive Einrichtung delegiert bzw. Saisonkräfte ein
gestellt werden.

30. Die Arbeitsverhältnisse der in der kooperativen 
Einrichtung beschäftigten Genossenschaftsmitglie
der regeln sich nach diesem Musterstatut, dem 
Statut und der Betriebsordnung der kooperativen 
Einrichtung sowie nach den getroffenen vertragli
chen Vereinbarungen.
Für Arbeiter und Angestellte gelten das Gesetz
buch der Arbeit und andere arbeitsrechtliche Be
stimmungen sowie die kollektivvertraglichen Re
gelungen.

31. In der kooperativen Einrichtung verwirklichen die 
Beschäftigten ihr Recht auf Arbeit. Sie sichern 
durch bewußte und schöpferische Einstellung zur 
Arbeit, durch das Streben nach hohem politischen 
und fachlichen Wissen und durch hohes Verant
wortungsbewußtsein die Erfüllung der übertrage
nen Produktionsaufgaben.
Sie sind insbesondere verpflichtet:
a) ihre Arbeitsaufgaben diszipliniert, ordnungs- und 

fristgemäß zu erfüllen,
b) das sozialistische Eigentum zu mehren und es 

vor Schädigungen und Verlust zu schützen,
c) die Arbeitszeit und die Produktionsmittel voll 

zu nutzen, Geld und Material sparsam zu ver
wenden und Qualitätsarbeit zu leisten,

d) die Bestimmungen über den Gesundheits-, 
Arbeits-, Brand- und Seuchenschutz einzuhalten,

e) die ihnen zur Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben 
vom zuständigen Leiter erteilten Weisungen zu 
befolgen.

32. (1) Die Arbeiter und Genossenschaftsmitglieder 
arbeiten in ständigen Produktionskollektiven, die 
entsprechend dem Produkt und der dazugehörigen 
Technologie oder nach Arbeitsarten unter Berück
sichtigung territorialer Erfordernisse zu bilden 
sind. Die Kollektive sichern durch verantwortungs
bewußte Arbeit sowie durch hervorragende Lei
stungen im sozialistischen Wettbewerb und in der 
Neuererbewegung die bestmögliche Erfüllung der 
Aufgaben der kooperativen Einrichtung.
(2) Die Arbeitszeit richtet sich nach den dafür gel
tenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Die be
triebliche Regelung der Arbeitszeit erfolgt in 
Arbeitszeitplänen.

33. (1) Die Vergütung der Arbeit in der kooperativen 
Einrichtung erfolgt nach dem sozialistischen Lei
stungsprinzip. Die Beschäftigten erhalten ihre Ver
gütung und alle weiteren Leistungen, die mit der 
Arbeit in der kooperativen Einrichtung Zusammen
hängen, durch die kooperative Einrichtung.


